
Hermonn-Neuton-Pou lsen- Schul e

Gemeinschof tsschu !e mit Grundschultei I Pellworm, 22. Februar 2Ot7

An die
Eltern unserer Schülerinnen und Schüler

Liebe Eltern,

in den ersten Wochen des Jqhres woren viele Schüler und Schülerinnen kronk

und fehlten in der Schule. fch konn fhre Sorge, doss fhre Kinder durch

kronkheitsbedingtes Fehlen Unterrichtsinholte versäumen,.verstehen. ABER,

bitte denken Sie doron, fhr Kind erst donn wiede? zu? Schule zu schicken, wenn

es wieder vollständig genesen ist und für die AAitschüler und Mitschülerinnen

kein fnfektionsrisiko mehr besteht- siehe Infektionsschutzgesetz § 34, Abs.5l

Der Messengerdienst WhofsApp erleichtert auch mir im privoten Bereich die

Kommunikotion mit meiner Fomilie und Freunden, dos schätze ich inzwischen

sehr! ABER, jo ouch hier gibt es ein dickes ABER: Die Kommunikotion über

WhotsApp oder ondere ltiessengerdiesnte mit schulischen Inholten zwischen

Schülern, Eltern und Lehrern ist verboten. Dos Ministerium für Schule und

Berufsbildung weist ouf die sehr sttengen Dotenschutzbestimmungen in

Schleswig-Holstein hin und ouch dos Unobhöngige Landeszentrum für
Dotenschutz (ULD) hot festgestellt, doss WhotsApp nicht den europäischen

Dotenschutzbestimmungen entspricht. Bitte kommunizieren Sie olso über die

bekonnten Wege (Telefon, Hondy oder Emoil) mit uns, wenn es um schulische

Belange geht.

Die lermine der nächsten Wochen und Monote finden Sie ouf der Homepage

unserer Schule unter www.schule-pellworm.de.

Zu der fnformationsveronstoltung von Herrn Peter Bochmonn zum Themo

.,Wohrnehmungs- und Schulstörungen" om Dienstog, den28.2.2017 um 19.30 Uhr

in der Schule möchte ich Sie olle recht herzlich einloden. Der Eintritt ist

kostenfrei!

Mit lieben 6rüßen

[tr-rtt" 4.#,,1



Stempel der Einrichtung

Hermann.Neuton.paulsen.Schule
Gemeinschaftsschule hit Grundschulteil

Schul§traße ll .2SB4g pellworm

Tel.: 04844 - 328
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Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2
Infektionsschutzgesetz ( lfSG)

Wenn thr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann
es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade
Säuglinge und Kinder während einer lnfektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich
dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen.

Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über lhre Pflichten,
Verhaltensweisen urnd das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das
lnfeKionsschutzgesetz vorsieht. ln diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass
lnfeKionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu
tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Das Gesetz bestimmt, dass lhr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen darf, wenn

1. es an einer schweren lnfeKion erkranK ist , die durch geringe Erregermengen
verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose
und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der
Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte
hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich,
dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden);

2. eine lnfektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert
verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken,
Hirnhautentzündung durch Hib-Balcterien, Meningokokken-lnfektionen, Krätze,
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakierielle Ruhr;

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;

4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt isi
oder ein entsprechender Verdacht besteht.

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankun gen sind u nterschiedlich.
Viele Durchfälle und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung
erfolgt durch mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel., nur selten
durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder,,fliegdnde"
lnfektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-,Haut-
und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte
übertragen.



Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für
eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften
Erkrankungen lhres Kindes immer den Rat lhres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu
nehmen (2.8. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen,
Durchfällen länger als einön Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen).

Er wird lhnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt
werden konnte - darüber Auskunft geben, ob lhr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch
der GE nach dem lnfeKionsschutzgesetz verbietet.

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden,
benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit,
damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen
kön nen, um einer Weiterverbreitun g der I nfektions krankhe it vorzu beu gen.

Viele lnfektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt,
bevor typische Krankheitssyrnptome auftreten. Dies bedeutet, dass lhr Kind bereits
Spielkameraden, Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten
Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. ln einem solchen Fall müssen wir die Eltern der
übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren.

Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch
werden in einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit
dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die
Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden,
Mitschüler oder das Personal anstecken. lm lnfektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen,
dass die ,,Ausscheider" von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Para§phus- und
Shigellenruhr- Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des
Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen.

Auch wenn bei lhnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden
Infektionskrankheit Ieidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese
Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt
zu sein. Auch in diesem Fall muss lhr Kind zu Hause bleiben. Wann ein Besuchsverbot der
Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder ein möglicherweise infiziertes aber nicht
erkranktes Kind besteht, kann lhnen lhr behandelnder Arä oder lhr Gesundheitsamt
mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen.

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A
stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schufz vor, kann das
Gesundheitsamt in Einzälfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie,.
dass ein optimaler lmpfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren Haus- oder Kinderarzt
oder an lhr Gesundheitsamt. Auch wir helfen lhnen gerne weiter.
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